
683 der Beilagen, zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVII. GP 

Bericht und Antrag 

des Finanzausschusses 

betreffend den Entwurf eines Bundesverfas­
sungsgesetzes, mit dem das Kreditwesengesetz 

geändert wird 

Im Zuge seiner Beratungen über die Regierungs­
vorlage 621 der Beilagen betreffend ein Bundesge­
setz über die Besteuerung des Einkommens natürli­
cher Personen (Einkommensteuergesetz 1988 -
EStG 1988) hat der Finanzausschuß am 30. Juni 
1988 über Antrag der Abgeordneten Elfriede 
Kar I und Dr. S c h ü s seI einstimmig beschlos­
sen, dem Hohen Haus gemäß § 27 Abs. 1 Ge­
schäftsordnungsgesetz 1975 einen Selbständigen 
Antrag vorzulegen, der den Entwurf eines Bundes­
verfassungsgesetzes, mit dem das Kreditwesenge­
setz geändert wird, zum Gegenstand hat. Der 
Antrag war wie folgt begründet: 

Im Rahmen der Steuerreformverhandlungen 
ergab sich das Bedürfnis nach einem besonderen 
Schutz des Kapitalanlegers davor, daß Informatio­
nen über seine Guthaben von der Bank weitergege­
ben werden könnten. Dieser Schutz soll dadurch 
verbessert werden, daß für eine Änderung der 
Bestimmungen über das Bankgeheimnis 
(§ 23 KWG) qualifizierte Anwesenheits- und 
Abstimmungsquoten eingeführt werden. 

DipL-Ing. Kaiser 

Berichterstatter 

Zur Kompatibilität mit dem EG-Recht ist zu 
bemerken, daß das Bankgeheimnis - wie auch des­
sen besonderer Schutz -durch das geltendeEG­
Recht nicht untersagt wird. Wie die weitere Ent­
wicklung des EG-Rechtes auf diesem Gebiete, i-ns­
besondere im Hinblick auf die weitere Liberalisie­
rung des Kapitalverkehrs aussehen wird, kann der­
zeit noch nicht abgeschätzt werden. Wie der Mit­
teilung der Kommission der Europäischen Gemein­
schaften über die Schaffung eines europäischen 
Finanzraums [KOM(87) 550 endg.] zu entnehmen 
ist, wird im Hinblick auf Abhilfemaßnahmen 
betreffend Steuerflucht "eine Verpflichtung der 
Banken, ihren Steuerbehörden Informationen über 
die von Gebietsansässigen der Gemeinschaft bezo­
genen Zinseinkünfte offenzulegen", in Betracht 
gezogen. 

Der vorgeschlagene Gesetztestext ist diesem 
Bericht beigedruckt. 

Der Finanzausschuß stellt somit den An t rag, 
der Nationalrat wolle dem an g e s chI 0 s sen e n 
G e set zen t w u r f die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Wien, 1988 06 30 

Dr. Nowotny 

Obmann 

-/. 
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2 683 der Beilagen 

Bundesverfassungsgesetz vom xxxxx, mit 
dem das Kreditwesengesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Kreditwesengesetz, BGBI. Nr.63/1979, in 
der Fassung der Bundesgesetze BGBI. Nr.370/ 
1982 und 325/1986, wird wie folgt geändert: 

Nach § 35 wird folgender § 35 a eingefügt: 

,,$ 35 a. (Verfassungsbestimmung) § 23 kann vom 
Nationalrat nur in Anwesenheit von mindestens der 
Hälfte der Abgeordneten und mit einer Mehrheit 
von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen abge­
ändert werden." 

ArtikelIl 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
die Bundesregierung betraut. 
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